
  

„Verzweifelte Tränen“ um Becker-Bekannte

Beschwerdeführer sieht sich durch Titelaussage in die Irre
geführt

Eine Lifestyle-Zeitschrift titelt: „Boris Becker – Leberkrebs! Verzweifelte Tränen um
seine Freundin“. Die Dachzeile lautet: „Nach dem Familien-Drama der nächste
Schock!“ Der Text ist mit einem Foto von Becker und seiner Frau Lilly illustriert. Im
Innenteil berichtet das Blatt unter der Überschrift „Oh nein! Das Leben ist so
schrecklich zerbrechlich!“ Erst geht es um den Suizid eines Schwagers von Becker.
Dann der nächste Schicksalsschlag. Eine gute Freundin und Nachbarin im Londoner
Wohnort Wimbledon der Beckers – so berichtet die Zeitschrift – sei gestorben. Boris
weine verzweifelte Tränen. Seine Frau Lilly sei bei ihm. Ein Leser der Zeitschrift
moniert, auf der Titelseite werde der Eindruck erweckt, es handele sich um seine
Ehefrau Lilly, die an Leberkrebs erkrankt sei. In Wirklichkeit gehe es aber um eine
Tennisspielerin, die die Redaktion zu Beckers Freundeskreis zähle. Die bewusste
Täuschung solle offensichtlich zum Kauf des Heftes anregen. Für die „verzweifelten
Tränen“ auf der Titelseite gebe es keinerlei Beweise. Der Chefredakteur der
Zeitschrift berichtet von einem Facebook-Eintrag Boris Beckers zum Tod der jungen
Tennisspielerin. Darin hatte dieser geschrieben: „Sie war ein helles Licht. Ich glaube,
Gott hat nach einem Engel gesucht!“ Der Chefredakteur leitet daraus eine
besondere emotionale Verbundenheit der beiden ab. Nicht einmal die vermeintlich
Betroffenen selbst – also Lilly oder Boris Becker – seien der Auffassung gewesen,
dass ein falsches Bild entstanden sei. Die Redaktion wisse das, weil es zu der
Titelgestaltung schon eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Boris Becker
und dem Verlag gegeben habe. Becker hatte sich gegen die Bezeichnung der
Tennisspielerin Elena Baltacha als einer „Freundin“ von ihm gewehrt. Letztlich habe
sich der Verlag mit Becker geeinigt. Es bestehe deshalb kein Anlass, die
Titelgestaltung erneut zum Gegenstand eines Verfahrens zu machen.

Die Berichterstattung verstößt nicht gegen presseethische Grundsätze. Die
Beschwerde ist unbegründet. Der Presserat erkennt mehrheitlich keine Irreführung in
der Kombination aus Bild und Text auf dem Titel. Einem durchschnittlich
verständigen Leser wird ausreichend deutlich, dass nicht die abgebildete Ehefrau
von Boris Becker mit der Überschrift „Leber-Krebs!“ gemeint ist, sondern eine
Bekannte Beckers aus seiner Londoner Nachbarschaft. Die Hälfte der
Ausschussmitglieder sieht zudem in Formulierung „Verzweifelte Tränen um seine
Freundin“ die Grenze zu einem Verstoß die in Ziffer 2 des Pressekodex
festgeschriebene journalistische Sorgfaltspflicht noch nicht überschritten. (0459/15/1)
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Veröffentlicht am: 01.01.2015
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Sorgfalt
(2);
Entscheidung: unbegründet 
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